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Stadt Wolgast Beschlussvorlage • StV Wolgast
öffentlich

Geschäftszeichen Datum: Drucksache Nr.

22.11.2024 01-BV 2024-216

Gremium Termin Beratungsergebnis

Bauausschuss der Stadt Wolgast 05.12.2024

Hauptausschuss der Stadt Wolgast

Stadtvertretung Wolgast

Entwurf- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 6 "Biogaspark Wolgast- südlich der Netzebander Straße"

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt:

1. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 „Biogaspark Wolgast – südlich der
Netzebander Straße“ mit der Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B), dem Vorhaben- und Erschließungsplan
(VEP), der Begründung, dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB), dem Umweltbericht und dem
Kurzgutachten Luftschadstoffe wird in der vorliegenden Fassung von 11-2024 wird gebilligt.

2. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6 „Biogaspark Wolgast – südlich der
Netzebander Straße“ Stand 11-2024, bestehend aus Plan mit Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B), dem
Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP), der Begründung, dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB),
dem Umweltbericht und dem Kurzgutachten Luftschadstoffe sowie den nach Einschätzung der Stadt
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen Stand 11/2024 ist gemäß § 3 Abs. 2
BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB und die
Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB von der Auslegung zu benachrichtigen.

4. Der Beschluss ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt zu machen.

Ergebnis der Beratung und Abstimmung: Beschluss Nr.

Gremium

Stadtvertretung Wolgast

Gesetzliche Mitglieder Sitzungsdatum TOP

Beschluss Abstimmung

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

abgelehnt

vertagt

laut Vorlage

mit Abweichung

Ja Nein Enthaltung

Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen:

Unterschrift Siegel Unterschrift
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Begründung:

Die Stadtvertretung beschloss in der Sitzung am 11.03.2024 die Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 6 „Biogaspark Wolgast – südlich der Netzebander Straße“.

In der Stadtvertretersitzung vom 03.06.2024 wurde der Vorentwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 6 in der Fassung von 05-2024 gebilligt. In der Zeit vom 01.07.2024 bis 02.08.2024
erfolgte die Auslegung der Vorentwurfsunterlagen. Mit Datum vom 12.09.2022 erfolgte die Beteiligung der
betroffenen Behörden, sonstigen Beteiligten und Nachbargemeinden.

Die im Zuge der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden in dem nun vorliegenden
Entwurf berücksichtigt. Die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung wird im
Abschnitt 4.3.3. der Begründung beschrieben. Die Feststellung der Vereinbarkeit der Planung bzw.
Maßnahme mit den Zielen der Raumordnung erfolgt aber durch die zuständige oberste
Landesentwicklungsbehörde. Diese hat im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung keine Stellungnahme
abgegeben.

Finanzielle Auswirkungen: Ja / Nein Finanzierung

Insgesamt: Jährlich in Folge: Zuschüsse/ Beiträge: Eigenanteil:

Veranschlagung im Ergebnishaushalt: Ertrag / Aufwand

Finanzhaushalt: Einzahlung / Auszahlung

Betrag im Jahr 2023:
Produkt.

.

Konto
Betrag im Jahr 2024:

Betrag im Jahr 2025:

Betrag im Jahr 2026:

Verfasser:

Sachbearbeiter: Lafin, Anne (Bauamt), 18.11.2024
Tel.: 03836/ 251-189, eMail: anne.lafin@wolgast.de

Anlagen:

01 Übersichtsplan

02 Planzeichnung

03 VEP

04 Begründung

05 Umweltbericht

06 Anlage 1 Umweltbericht

07 Kurzgutachten Luftschadstoffe

08 AFB

09 Übersicht umweltbezogene Stellungnahmen


